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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I.V. MIT §§ 1 BIS 23 BAUNVO 

1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO sowie §§ 4 BauNVO) 

Hinweis: Zur Unterscheidung von Gebieten gleicher Nutzungsart jedoch mit unterschiedlichen 
Festsetzungen werden die Wohnbauflächen in der Planzeichnung und im Text als WA1 und WA2 
bezeichnet. 

1.1 WA1 = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

1.1.1 Zulässig sind im Gebiet WA1 gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

 Wohngebäude und 

 die der Versorgung des Gebiets dienende Läden sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 

1.1.2 Folgende nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Arten von Nutzungen sind in Verbindung 
mit § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. 31 Abs. 1 BauGB im Gebiet WA1 nur ausnahmsweise zulässig: 

 Schank- und Speisewirtschaften, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

1.1.3 Ausnahmsweise können im Gebiet WA1 gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. i.V.m. 31 Abs. 1 BauGB 
zugelassen werden: 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für Verwaltungen. 

1.1.4 Folgende nach § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehene Ausnahmen werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO 
im Gebiet WA1 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes: 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

1.2 WA2 = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

1.2.1 Zulässig sind im Gebiet WA2 gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

 Wohngebäude und 

 die der Versorgung des Gebiets dienende Läden sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 

1.2.2 Folgende nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Arten von Nutzungen sind in Verbindung 
mit § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. 31 Abs. 1 BauGB im Gebiet WA2 nur ausnahmsweise zulässig: 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

1.2.3 Folgende nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Arten von Nutzungen sind in Verbindung 
mit § 1 Abs. 5 BauNVO im Gebiet WA2 nicht zulässig: 

 Schank- und Speisewirtschaften. 

1.2.4 Ausnahmsweise können im Gebiet WA2 gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. 31 Abs. 1 BauGB zuge-
lassen werden: 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

 Anlagen für Verwaltungen. 
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1.2.5 Folgende nach § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehene Ausnahmen werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO 
im Gebiet WA2 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes: 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt über die Festsetzung von Grundflä-
chenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) sowie durch die Festlegung der Höhe der bauli-
chen Anlagen. 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 16 und § 19 BauNVO) 

2.1.1 Für das Plangebiet wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt. 

2.1.2 Ergänzend wird bestimmt, dass gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO die zulässige Grundfläche durch 
die in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 75 von Hundert überschritten werden 
darf. 

2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) und Geschossfläche (§ 16 und § 20, § 21 a BauNVO) 

2.2.1 Für das Plangebiet wird eine GFZ von 1,2 festgesetzt. 

2.2.2 Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben gem. § 21 a Abs. 4 BauNVO die Flächen von Stell-
plätzen und Garagen einschließlich zugehöriger Nebeneinrichtungen (wie z.B. Rampen und Fahr-
gassen) in Vollgeschossen unberücksichtigt. 

2.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 und § 18 BauNVO) 

2.3.1 Für das Plangebiet werden eine Gebäudemindesthöhe (GHmin) von 9,0 m und eine maximale 
Gebäudehöhe (GHmax) von 12,0 m festgesetzt. 

2.3.2 Als Gebäudehöhe wird das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen dem unteren 
Bezugspunkt und der Oberkante der Dachhaut definiert. 

2.3.3 Höhenbezugspunkt 1:  
Als unterer Bezugspunkt 0,0 m wird für die in der Planzeichnung gemäß Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan als Gebäude 1, 2 und 3 bezeichneten Baufelder, die Oberkante des Fertigausbaus der 
Thomas-Nast-Straße gemessen in Straßenmitte (= Straßenachse), zu messen senkrecht zu der 
Mitte der für das Gebäude 3 gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan festgesetzten Baulinie, be-
stimmt. 

Steigt das Gelände vom Bezugspunkt zu den überbaubaren Grundstücksflächen an, so dürfen 
GHmin und GHmax um das Maß der Steigung angepasst werden. 

2.3.4 Höhenbezugspunkt 2:  
Als unterer Bezugspunkt 0,0 m wird, für das in der Planzeichnung gemäß Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan als Gebäude 4 bezeichnete Baufeld, die Oberkante des Fertigausbaus der August-
Croissant-Straße gemessen in Straßenmitte (= Straßenachse), zu messen senkrecht zu der Mitte 
der für das Gebäude 4 gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan festgesetzten südlichen Baulinie, 
bestimmt. 
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3 Bauweise , überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO) 

3.1.1 Für die in der Planzeichnung gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan als Gebäude 1 und 2 be-
zeichneten Baufelder wird folgende abweichende Bauweise a definiert: Zulässig sind Gebäude mit 
Grenzabstand, im Sinne der offenen Bauweise, jedoch ohne Längenbeschränkung. 

3.1.2 Für die in der Planzeichnung gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan als Gebäude 3 und 4 be-
zeichneten Baufelder wird die offene Bauweise festgesetzt. 

3.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 

3.2.1 Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung 
durch Baugrenzen und Baulinien bestimmt. 

3.2.2 Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie gebaut werden. Ein Vor- oder Zurücktreten 
von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß ist zulässig. Ebenfalls zulässig ist die Überschreitung 
der Baulinie zur Errichtung von Treppenhäusern, abgesetzten Treppentürmen, Feuertreppen, Vor-
dächern und Windfängen bis zu einer Tiefe von 3,0 m und einer Breite von 6,0 m. 

3.2.3 Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten. 
Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß ist zulässig. 

4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen und Zulässigkeit 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO) 

4.1 Nebenanlagen 

4.1.1 Nebenanlagen sind sowohl innerhalb, als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. 

4.1.2 Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind zwischen straßenseitiger Baulinie und öffentlicher 
Straßenverkehrsfläche nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Standplätze für Fahrradabstell-
anlagen und Müllbehältern. 

4.1.3 Außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen in Form von 
Gebäuden nur bis zu einer Gesamtgröße von max. 60 cbm (Summe aller Nebenanlagen) zulässig. 
Die Größe einer Nebenanlage in Form eines Gebäudes ist auf max. 30 cbm begrenzt. 

4.2 Garagen und Stellplätze 

4.2.1 Stellplätze und Garagen sind nur für den durch die zugelassenen Nutzungen verursachten Bedarf 
zulässig. 

4.2.2 Stellplätze oder Garagen sowie zugehörige Nebeneinrichtungen sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen ausschließlich in Form eines Gargengeschosses in der Erdgeschosszone ei-
nes Gebäudes zulässig. 

4.2.3 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ist die Errichtung von Garagen unzulässig. 

4.2.4 Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Jedoch nur auf 
den im Vorhaben- und Erschließungsplan bzw. Entwurfsplan dargestellten Flächen. 
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5 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
sowie zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige 
technische Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

5.1 Lärmpegelbereiche 

5.1.1 An den in der Planzeichnung nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB gekennzeichneten Baugrenzen wer-
den für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen Lärmpegelbe-
reiche festgesetzt. 

5.2 Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach DIN 41091 „Schallschutz im 
Hochbau“ 

5.2.1 Bei Errichtung von Gebäuden, mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen an den Baugrenzen, für 
die Lärmpegelbereiche angegeben sind, sind zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von 
Aufenthaltsräumen die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im 
Hochbau“, Ausgabe November 1989, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-
Maße der Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109 aus der in der Planzeichnung dargestellten 
Lärmpegelbereichen. Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so 
auszuführen, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämm-Maße aufweisen: 

Tabelle 8 der DIN 4109: Anforderungen der Luftschalldämmung von Außenbauteilen 

5.2.2 Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und Raum-
größe im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen. 

                                                        
1 Die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ist bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen. Sie kann zudem bei der 

Stadt Landau, Stadtbauamt, Abt. Stadtplanung und Stadtentwicklung (Königstraße 21, 76829 Landau in der Pfalz) einge-
sehen werden. 
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5.2.3 Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesamten Außen-
fläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 der DIN 4109 zu korrigieren. 

Tabelle 9 der DIN 4109: Korrekturwerte für das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß nach Tabelle 8 in 
Abhängigkeit vom Verhältnis S(W+F)/S(G) 

5.2.4 Für Wohnnutzungen oder vergleichbare Nutzungen sind auf Flächen, für die Lärmpegelbereiche 
festgesetzt sind, in den in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen nach der DIN 
4109 (Schlaf- und Kinderzimmer) fensterunabhängige schallgedämmte Belüftungen oder gleich-
wertige Maßnahmen bautechnischer Art einzubauen, die eine ausreichende Belüftung sicherstel-
len. 

5.2.5 Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachge-
wiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind. 

Hinweise: 

 In der Tabelle werden die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen ange-
geben. Die Anforderungen beziehen sich auf die gesamte Außenfläche der Fassade. Bei übli-
cher Bauweise und üblichen Wohnraummaßen (Raumhöhen ca. 2,5m, Raumtiefen ca. 4,5m 
und Fensterflächenanteil bis 40%) wird das erforderliche resultierende Schalldämmmaß der ge-
samten Außenfläche erreicht, wenn im Lärmpegelbereich III die Fenster ein Schalldämmmaß 
von 30 dB(A) (Schallschutzklasse 2) aufweisen. 

 Die wegen der Verkehrslärmeinwirkungen vorgeschlagenen passiven Schallschutzmaßnahmen 
mindern auch die durch die Parkverkehre in den Parkebenen und auf dem Parkplatz verursach-
ten Geräuscheinwirkungen in den geplanten Aufenthaltsräumen der vier Gebäude. 

6 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 25 a + b BauGB) 

6.1 Die Pflanzliste der landespflegerischen Bewertung ist Bestandteil des Bebauungsplans und unter 
Kapitel D gesondert abgedruckt. 

6.2 Begrünung des Baugrundstücks 

6.2.1 Entsprechend der Darstellung in der Planzeichnung sind auf dem Baugrundstück 38 Laubbaum-
Hochstämme gemäß Pflanzliste in Kapitel D zu pflanzen. Abweichungen von den in der Planzeich-
nung vorgesehenen Baumstandorten von bis zu maximal 5,0 m sind zulässig. Die Pflanzung hat 
spätestens im auf die Fertigstellung der Baumaßnahme nachfolgenden Jahr zu erfolgen und ist mit 
Ersatzverpflichtung dauerhaft zu erhalten. 

6.2.2 Auf den in der Planzeichnung gekennzeichneten Pflanzstreifen ist - soweit dies platztechnisch 
möglich ist - eine zweireihige Hecke mit gebietsheimischen Sträuchern gemäß Pflanzliste in Kapitel 
D anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Die Sträucher sind in diesem Zusammenhang in der 
Regel in einem Abstand von 1,5 m versetzt zueinander zu pflanzen. 
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6.3 Begrünung von Stellplätzen auf den Baugrundstück 

6.3.1 In Ergänzung der unter A 6.2 getroffenen Festsetzungen wird bestimmt, dass im Plangebiet je vier 
Stellplätze für PKW, die sich nicht in Gebäuden befinden, in direkter Zuordnung zu diesen Stell-
plätzen ein Laubbaum-Hochstamm gemäß Pflanzliste in Kapitel D zu pflanzen ist. Die Pflanzung 
hat mit Herstellung der Stellplätze zu erfolgen und ist mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu erhalten. 
Die Bäume sind bei Bedarf gegen Anfahren zu schützen. 

6.3.2 Die zu pflanzenden Laubbaum-Hochstämme können auf die erforderliche Anzahl der zur Begrü-
nung des Baugrundstücks erforderlichen Bäume (siehe hierzu A 6.2) angerechnet werden 

 

 

 

 

 

B BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
(GESTALTUNGSSATZUNG IM RAHMEN DES BEBAUUNGSPLANES) 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

1.1 Dachform und -neigung 

1.1.1 Zulässig sind gegeneinander versetzte Pultdächer und einseitig geneigte Pultdächer mit einer 
maximalen Dachneigung von 10° sowie Flachdächer. 

Hinweis: Eine Begrünung von Flachdächern und flach geneigten Dächern wird empfohlen. 

1.1.2 Die Dachflächen von gegeneinander versetzten Pultdächern müssen die gleiche Dachneigung 
haben. 

1.1.3 Für untergeordnete Gebäudeteile, Garagen und Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO sind 
hiervon auch abweichende Dachformen und -neigungen zulässig. 

1.2 Materialien im Dachbereich 

1.2.1 Eine Dacheindeckung von geneigten Dächern ist nur mit nicht glänzenden, kleinteiligen Ziegeln 
oder Materialien, die in ihrem Erscheinungsbild Ziegeln gleichkommen sowie als begrüntes Dach 
zulässig. Ebenfalls zulässig sind Blecheindeckungen. Stark reflektierende Materialien dürfen je-
doch nicht verwendet werden. 

1.2.2 Die Farbe der Dacheindeckung hat aus den Farbspektren rot bis rotbraun, grau / anthrazit sowie 
zinkfarben zu erfolgen. 

Hinweis: Gemäß dem Merkblatt M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) 
der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK) ist für 
Niederschlagswasser, zwecks Versickerung oder Einleitung in ein oberirdisches Gewässer, das 
insbesondere von unbeschichteten metallgedeckten Flächen, die größer als 50 qm sind, abfließt, 
ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 
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1.3 Fassadengestaltung 

1.3.1 Für die Außenwandflächen ist nur Putz sowie deckend gestrichenes Sichtmauerwerk zulässig. 

1.3.2 Zur Fassadengestaltung von Garagengeschossen sind auch andere, jedoch nicht glänzende oder 
reflektierende Materialien zulässig. 

1.3.3 Fassaden sind überwiegend in gebrochenem weiß, hellgrau oder in sonstigen hellen, abgemisch-
ten Farben (sog. „Pastelltöne“) aus dem Farbspektrum ocker, beige, sand und gelb zu gestalten. 
Glänzende oder reflektierende Materialien und Farben sind nicht zulässig 

1.4 Nebengebäude 

1.4.1 Nebengebäude sind in Konstruktion, Material und Farbe auf das Hauptgebäude abzustimmen. 

1.5 Energie- und Warmwassergewinnungsanlagen 

1.5.1 Anlagen zur Energie- sowie zur Warmwassergewinnung auf dem Dach sind zulässig. Die maxima-
le Gebäudehöhe darf durch diese Anlagen um maximal 0,50 m überschritten werden. 

2 Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen (§ 88 Abs.1 Nr.3 LBauO) 

2.1.1 Eine Aufschüttung des Grundstücks ist unzulässig. 

2.1.2 Die nicht überbauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke sind, soweit sie nicht als 
Grundstückszufahrt, Stellplatz oder für sonstige zulässige Nutzungen benötigt werden, land-
schaftspflegerisch bzw. gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 

2.1.3 Zur Befestigung von Stellplätzen, die sich nicht in Gebäuden befinden, sind nur versickerungsfähi-
ge Materialien (z.B. Pflaster mit großen Fugen, Rasengittersteine, wassergebundene Decken etc.) 
zulässig. Der Abflussbeiwert darf max. 0,7 betragen. 

2.1.4 Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden. 

3 Einfriedungen und deren Gestaltung (§ 88 Abs.1 Nr.3 LBauO) 

3.1.1 Straßenseitige Einfriedungen sind nur entlang der zur Neustadter Straße hin orientierten Grund-
stücksgrenze und nur in Form einer Hecke bis 1,50 m Höhe zulässig. 

3.1.2 Einfriedungen zu den seitlich und/oder rückseitig angrenzenden Nachbargrundstücken hin, die 
nicht dem Punkt 3.1.1 zugeordnet werden können, sind nur in Form von Hecken bis zu einer Höhe 
von 1,50 m zulässig  

4 Werbeanlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

4.1.1 Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung sowie Werbeanlagen sind nur an den Gebäu-
defassaden und nur bis zu einer Fläche von 0,25 qm je Einzelschild zulässig. Mehrere Einzelschil-
der dürfen eine Gesamtfläche von 0,50 qm nicht überschreiten 

4.1.2 Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem, blendendem oder im zeitlichen Wechsel aufleuchten-
dem Licht sind unzulässig. 

5 Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 88 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 LBauO) 

5.1.1 Außerhalb von Gebäuden befindliche Standorte von Fahrradabstellanlagen und Müllbehältern sind 
vor Einsicht aus dem öffentlichen Straßenraum abzuschirmen und in geeigneter Weise zu um-
pflanzen. 
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C HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 

1 Ordnungswidrigkeiten 

 Verstöße gegen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Pflanzvorschriften) werden 
gemäß § 213 BauGB als Ordnungswidrigkeiten geahndet. 

 Ordnungswidrig im Sinne des § 89 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der nach § 88 
LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

2 Freiflächen- und Bepflanzungsplan 

 Zum Nachweis der geplanten Grundstücksbegrünungsmaßnahmen ist mit den Bauunterlagen 
ein Freiflächen- und Bepflanzungsplan einzureichen. Die festgesetzten Begrünungsmaßnah-
men sind spätestens im ersten Jahr nach Bezugsfertigkeit der Gebäude durchzuführen. 

3 Baugrunduntersuchung 

 Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beachten. 

 Die Durchführung von grundstücksbezogenen Baugrunduntersuchungen wird empfohlen. 

4 Hinweise zur Grundstücksentwässerung / Niederschlagswasserbewirtschaftung 

 Eine Ableitung von Drainagewasser in das öffentliche Entwässerungssystem ist nicht zulässig. 

 Es wird empfohlen, das auf den Baugrundstücken anfallende, unverschmutzte Oberflächen-
wasser soweit als möglich in Zisternen, Teichen o.ä. zu sammeln und einer Wiederverwen-
dung, z.B. zur Gartenbewässerung, zuzuführen. 

 Der Bau einer Brauchwasseranlage ist dem örtlichen Wasserversorger zu melden, um eine 
negative Beeinflussung des Trinkwassersystems auszuschließen. 

5 Grüngestaltung und Grenzabstände 

 Die nach den §§ 44 bis 47 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) erforderlichen 
Grenzabstände bei Anpflanzungen sind einzuhalten. Insbesondere folgende Grenzabstände 
sind zu beachten (weitere Informationen hierzu sind den §§ 44 und 45 LNRG zu entnehmen): 

Bäume (ausgenommen Obstbäume): 

- sehr stark wachsende Bäume: 4,00 m 

- stark wachsende Bäume 2,00 m 

- alle übrigen Bäume 1,50 m 

Obstbäume: 

- Walnusssämlinge 4,00 m 

- Kernobst, stark wachsend 2,00 m 

- Kernobst, schwach wachsend 1,50 m 

Sträucher (ausgenommen Beerenobststräucher): 

- stark wachsende Sträucher 1,00 m 

- alle übrigen Sträucher 0,50 m 

Beerenobststräucher: 

- Brombeersträucher 1,00 m 

- alle übrigen Beerenobststräucher 0,50 m 

Hecken: 

- Hecken bis zu 1,0 m Höhe 0,25 m 

- Hecken bis zu 1,5 m Höhe 0,50 m 

- Hecken bis zu 2,0 m Höhe 0,75 m 

- Hecken über 2,0 m Höhe einen um das Maß 
der Mehrhöhe 
größeren Abstand 
als 0,75 m 

6 Schutz des Oberbodens gemäß DIN 18915 

 Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschieben und fachgerecht bis zur Wieder-
verwendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschicht und Substrat zu erhalten. 
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Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert wer-
den. Die Vorgaben der DIN 18915 (schonender Umgang mit Oberboden) sind zu beachten, 
siehe auch § 202 BauGB. 

 Anfallender unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzuführen und soweit wie 
möglich auf dem Baugrundstück selbst wieder einzubauen und landschaftsgerecht zu model-
lieren. Ist dies nicht möglich, ist der Erdaushub auf eine Deponie zu bringen. 

7 Hinweise zu dem bergrechtlichen Bewilligungsfeld „Landau-West III“ 

 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb des unter Betriebsfüh-
rung der Wintershall Holding GmbH, Erdölwerke, stehenden bergrechtlichen Bewilligungs-
felds „Landau-West III“ der von Rautenkranz Exploration und Produktion GmbH & Co. KG, 
Celle. 

Hierbei handelt es sich um eine öffentlich-rechtlich verliehene Berechtigung zur Aufsuchung 
und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen bituminösen Stoffen. 

8 Hinweise zu Altablagerungen / Altlasten 

 Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um einen Altstandort, an dem in Teilbereichen die 
Prüfwerte der regionalen Hintergrundkonzentration (oPW1) für MKW-, PAK- und BTEX-
Gehalte im Boden überschritten werden. Gleichwohl liegen diese Werte unterhalb der Prüf-
werte, aus denen sich Nutzungseinschränkungen für das Plangebiet ableiten lassen (Über-
schreitung der oPW2). 

Da zudem weitere Bodenverunreinigungen durch Zwischennutzungen der letzten Jahre 
nicht ausgeschlossen werden können, sind nachfolgend aufgeführte „Standardauflagen 
und Hinweise für Altstandorte nach BBodSchG, LAGA und LAbfWAG“ grundsätzlich zu be-
rücksichtigen: 

1. Überwachung und Dokumentation durch Sachverständige  
Die im Zuge des Vorhabens erforderlich werdenden Aushubarbeiten und sonstige Ein-
griffe in den Untergrund (Planierarbeiten, Leitungs- oder Schachtbau u.ä.) sind ein-
schließlich der ordnungsgemäßen Verwertung oder Beseitigung (Entsorgung) über-
schüssiger Massen (Aushub) durch einen qualifizierten Sachverständigen überwachen 
zu lassen. 

2. Auftreten von gefahrverdächtigen Umständen oder konkreten Gefahren  
Treten bei den Arbeiten gefahrverdächtige Umstände auf, z.B. andere als die zu erwar-
tenden Abfälle, Verunreinigungen des Bodens oder belastetes Schicht- oder Grund-
wasser, ist unverzüglich die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle 
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz in Neustadt hierüber in Kenntnis zu 
setzen und mit ihr das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Werden konkrete Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit (Umwelt) durch 
z.B. freigelegte oder austretende Schadstoffe, Austritt von giftigen oder explosiven Ga-
sen u.Ä. festgestellt, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die Baustelle zu 
sichern. 

Hinweis auf Anzeigepflicht nach § 20 Abs. 2 LAbfWAG): 

Nach § 20 Abs. 2 LAbfWAG sind Eigentümer und Besitzer von Altablagerungen und 
Altstandorten verpflichtet, ihnen bekannt gewordene Gefährdungen für die Umwelt, 
insbesondere der menschlichen Gesundheit (für den Einzelnen oder die Allgemein-
heit), die von ihren Grundstücken ausgehen, unverzüglich der zuständigen Behörde 
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(hier: Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Ab-
fallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt / Weinstraße) anzuzeigen. 

3. Aushubentsorgung (Verwertung, Beseitigung)  
Bei der Entsorgung von Aushubmassen ist das Verwertungsgebot nach § 5 Abs. 2 
KrW-/AbfG zu beachten. Nach § 5 Abs. 3 KrW-/AbfG hat die Verwertung ordnungsge-
mäß und schadlos zu erfolgen. Dabei sind die Bestimmungen des Bodenschutzrechts 
(Bundesbodenschutzgesetz und dazu ergangene Verordnungen und sonstige Vor-
schriften) zu beachten. 

Da es sich hier um eine Fläche handelt, auf der ehemals mit wassergefährdenden Stof-
fen umgegangen wurde und lokale Verunreinigungen nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden können, ist eine unmittelbare Wiederverwendung oder Verwertung i.d.R. nicht 
möglich und zulässig. 

Der Aushub ist unter Berücksichtigung der vorhandenen Erkenntnisse über den Alt-
standort, insbesondere über die Art und Verteilung der zu erwartenden Schadstoffe, so 
vorzunehmen, dass eine Trennung von verwertbaren und nicht verwertbaren Materia-
lien nach Stoffart und Belastung erfolgen kann. Unterschiedlich belastete Materialien 
sind getrennt zu halten und ggf. Störstoffe auszusortieren (Schichtung und Separie-
rung). Eine weitergehende Vorbehandlung (Sieben, Sortieren, Reinigen) in hierfür ge-
eigneten Anlagen, insbesondere zur Verbesserung der Verwertbarkeit, kann erforder-
lich werden. 

Hinweise für die Verwertung: 

Bei der Verwertung sind die Anforderungen der Technischen Regeln der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA), „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mi-
neralischen Reststoffen/Abfällen“ (LAGA-TR), Stand 05.09.1995 (bzw. 06.11.1997), 
LAGA-Mitteilungen Nr. 20, zu beachten. Für den Nachweis der Umweltverträglichkeit 
der Ver-wertung sind die gewonnenen (verwertbaren) Materialien (unbelasteter oder 
belasteter Boden) gem. den Begriffsbestimmungen der LAGA-TR einzustufen (Deklara-
tion) und insbesondere auf die zu besorgenden Schadstoffe in der Ursubstanz, erfor-
derlichenfalls auch im Eluat, zu untersuchen. 

Die Bewertung und die Festlegung der Verwertung haben nach den LAGA-TR zu erfol-
gen. 

Der Nachweis der Schadlosigkeit ist erbracht, wenn die Anforderungen der LAGA-TR 
eingehalten sind und die Z 1.1-Werte nicht überschritten werden. Bei Überschreitung 
der Z 1.1-Werte ist die Schadlosigkeit der Verwertung unter Beachtung der boden-
schutzrechtlichen Anforderungen im Einzelfall gegenüber der für die Maßnahme zu-
ständigen Behörde nachzuweisen. (Die Voraussetzungen zur Verwertung von Z 1.2-
Massen (Gehalte > Z 1.1 und < Z 1.2) und von Z 2- Massen (Gehalte > Z 1.2 und < Z 
2) nach LAGA-TR sind in Rheinland-Pfalz z. Zt. nicht gegeben (z.B. Dokumentation der 
Einbaustellen). Die Verwertung solcher Massen ist nur in Ausnahmefällen zulässig und 
bedarf der Einzelfallentscheidung der für das Vorhaben zuständigen Behörde. 

Hinweise zur Aushubbeseitigung: 

Nicht verwertbares Material ist als Abfall der geordneten Beseitigung zuzuführen. Bo-
denmaterial und Bauschutt i.S.d. LAGA-TR mit Schadstoffgehalten größer als die Z2-
Werte der LAGA-TR sind besonders überwachungsbedürftig und der Sonderabfallma-
nagement GmbH (SAM) in Mainz im Rahmen der Überlassungspflicht anzudienen. 
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4. Bereitstellung überschüssiger Aushubmassen  
Die Bereitstellung überschüssiger Aushubmassen bis zu ihrer ordnungsgemäßen Ent-
sorgung (Verwertung oder Beseitigung) hat so zu erfolgen, dass Beeinträchtigungen 
oder Gefährdungen für die Umwelt durch z.B. Verwehungen oder Ausspülungen aus-
geschlossen sind. 

5. Arbeits- und Umgebungsschutz  
Die Maßnahmen sind so durchzuführen, dass die Erfordernisse des Arbeits- und Um-
gebungsschutzes eingehalten werden. Die einschlägigen Unfallverhütungs- und Ar-
beitsschutzbestimmungen sind zu beachten. 

6. Bauanzeige  
Beginn und Abschluss der Arbeiten ist der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt / Wein-
straße rechtzeitig zu melden. Der Behörde ist die Gelegenheit zu örtlichen Kontrollen 
einzuräumen. 

9 Brandschutz 

 Die Zufahrten zu den Gebäuden (Zugänge, Zufahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen) 
müssen der Anlage zur Bauaufsichtlichen Verwaltungsvorschrift Nr. 4/1988 „Flächen für den 
Einsatz von Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräten auf Grundstücken“ entsprechen. 

 Im Planungsgebiet ist zur Löschwasserversorgung eine ausreichende Löschwassermenge be-
reitzustellen. Die Löschwassermenge ist nach Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes 
(DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zu bestimmen. Von hier werden 
96 cbm/h Löschwasser als ausreichend angesehen. 

Gemäß Schreiben der EnergieSüdwest AG vom 11.11.2011 kann diese Wassermenge über 
die vorhandenen, im Abstand von maximal 300 m befindlichen Hydranten bereitgestellt wer-
den. 

 Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie jederzeit für die 
Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 120 m 
betragen. Der Anlage von Überflurhydranten gem. DIN 3222 ist der Vorzug zu geben. 

 Hausnummern sind nachvollziehbar zu vergeben. Auf eine gut sichtbare und beleuchtete 
Hausnummer sollte ebenfalls geachtet werden. Liegt der Hauseingang nicht an der Straßen-
seite, so sollte die Hausnummer an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung an-
gebracht werden. 

10 Denkmalschutz 

 Innerhalb des Plangebietes sind bislang keine archäologischen Denkmäler und Funde be-
kannt. Da bei Erdbewegungen Fundstellen kulturgeschichtlich bedeutsamer Denkmäler je-
doch angeschnitten oder aus Unkenntnis zerstört werden könnten, ist der Beginn von Erdar-
beiten rechtzeitig der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außen-
stelle Speyer anzuzeigen. 

 Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für Erschließungsmaßnahmen, hat der Bauträ-
ger bzw. Bauherr die ausführenden Firmen vertraglich zu verpflichten, der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, zu gegebener Zeit rechtzei-
tig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, überwacht werden 
können. 

 Der Bauträger bzw. Bauherr hat die ausführenden Baufirmen eindringlich auf die Bestimmun-
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gen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) (vom 23.03.1978, GVBl. S. 159, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.09.2010, GVBl. S. 301) hinzuweisen. Danach ist jeder zu 
Tage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als 
möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

 Die vorgenannten Vorschriften entbinden den Bauträger bzw. Bauherrn jedoch nicht von der 
Meldepflicht und Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landes-
archäologie, Außenstelle Speyer. 

 Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen Denkmalpfle-
ge ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit 
den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen For-
schung entsprechend, durchgeführt werden können. 

 Die vorgenannten Ausführungen sind in die Bauausführungspläne als Auflagen zu überneh-
men. 

11 Schutz von Kabeltrassen und Leitungen / Koordination der Leitungsarbeiten und Erschließungs-
maßnahmen 

 Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern sind die Abstandsempfehlun-
gen der DIN 1988, die geltenden Technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 so-
wie das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Ausgabe 1989 zu beachten. 

Andernfalls sind auf Kosten des Verursachers, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungs-
träger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau von Trennwänden aus 
Kunststoff) zu treffen. 

 Im Rahmen von Erschließungs- und Baumaßnahmen ist die jeweils bauausführende Firma auf 
ihrer Erkundigungspflicht nach vorhandenen Versorgunganlagen hinzuweisen 

 Die Träger der Ver- und Entsorgung sind grundsätzlich frühzeitig über den Beginn der Er-
schließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten. Eine vollständige Liste der zu informieren-
den Ver- und Entsorgungsträger kann bei der Stadtverwaltung Landau erfragt werden. 

12 Radonvorsorge 

 Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioaktiven 
Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzentration, fast überall in 
der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erdreich nachzuweisen. Das gasför-
mige Radon kann in diesem Zusammenhang mit der Bodenluft über Klüfte im Gestein und 
durch den Porenraum der Gesteine und Böden an die Erdoberfläche wandern. 

In der Luft außerhalb von Gebäuden wird das aus dem Boden austretende Radon sofort durch 
die Atmosphärenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt. Innerhalb von Gebäuden 
können jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise beträchtliche Radonkon-
zentrationen auftreten. Die Radonkonzentration hängt in diesem Zusammenhang von den fol-
genden Faktoren ab: 

- technische Einflüsse des Bauwerks (wie z.B. Dichtigkeit des Gebäudes gegen Radonein-
tritt durch die Bodenplatte und erdberührende Wände, Luftdichtigkeit von Fenster und Tü-
ren, Lüftungsverhalten der Bewohner) 
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- geologische Eigenschaften des Baugrunds (Uran- bzw. Radongehalt der Gesteine und 
Böden im Baugrund, Wegsamkeiten für das Radon im Erdreich, wie beispielsweise tekto-
nische Störungen) 

 Da radioaktive Stoffe, wie Radon, die Zellen eines lebenden Organismus schädigen können, 
wurde für das Land Rheinland-Pfalz eine Radon-Prognosekarte (Stand 02/2008) erstellt. Die 
Karte enthält drei Radonpotenzial-Klassen, die einen Anhaltspunkt über die Höhe des wahr-
scheinlichen großflächigen Radonpotenzials aufzeigen. Kleinräumig, also am konkreten Bau-
platz, können davon allerdings aufgrund der obengenannten geologischen Einflussgrößen 
deutliche Abweichungen bei den Radonwerten auftreten. 

Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen jedoch den Schluss zu, 
dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall in Rheinland-Pfalz Gebäude errichtet 
werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Effiziente und preiswerte 
Maßnahmen gegen Radon lassen sich am besten beim Bau eines Gebäudes verwirklichen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass bei Radonkonzentrationen in der 
Bodenluft unter 100.000 Bq/qbm bereits eine durchgehende Betonfundamentplatte und ein 
normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte in der Regel einen ausreichenden Schutz vor Ra-
don bieten. Lediglich bei höheren Werten ist eine weitergehende Vorsorge anzustreben (wie 
z.B. eine radondichte Folie unter der Bauplatte). 

 Gemäß der Radon-Prognosekarte ist im gesamten Stadtgebiet von Landau mit einem erhöh-
ten Radon-Potenzial (40.000 - 100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft) zu rech-
nen. Daher wird grundsätzlich eine projektbezogene Radonmessung in der Bodenluft des 
Bauplatzes empfohlen. 

13 Hinweise zur Berücksichtigung von Maßnahmen, die den Belangen und Anforderungen von Men-
schen mit Behinderungen entsprechen 

 Im Rahmen der Realisierung von Baumaßnahmen sind auch die Belange und Anforderungen 
von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen, dies betrifft insbesondere bauliche Vor-
kehrungen innerhalb von Gebäuden und/oder die barrierefreie Gestaltung von Frei- und Ver-
kehrsflächen sowie der Außenbereiche im Allgemeinen; auf die Einhaltung der entsprechen-
den gesetzlichen Bestimmungen wird hingewiesen. 

14 Hinweise zur Abfallentsorgung  

 Die Abteilung Abfallentsorgung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) weist 
darauf hin, dass 

- gemäß der aktuellen Abfallwirtschaftssatzung Abfallgefäße an der jeweils geeigneten 
nächstgelegen öffentlichen Erschließungsstraße zur Leerung bereitzustellen sind, 

- zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung gewährleistet sein muss, dass nachfolgend 
aufgeführte Vorschriften, Mitteilungen und Hinweise berücksichtigt werden: 

o Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Fahrzeuge“ (GUV-V D 29) der gesetzlichen Un-
fallversicherung; Fassung vom Januar 1993 

o Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Müllbeseitigung“ (GUV-V C 27) der gesetzlichen 
Unfallversicherung; Fassung vom 01.01.1993 (Aktualisierte Ausgabe 1999) mir 
Durchführungsanweisungen 

o Straßenverkehrsordnung § 35 Abs. 6 (Sonderrechte für Abfallsammelfahrzeuge) 
o Mitteilungen der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen, „SicherheitsPartner“ 

6/2003 
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o EAE 85/95 „Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen“ in der ergän-
zenden Fassung von 1995, Arbeitsgruppe Straßenentwurf der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen 

o Broschüre zur Bauplanung der Abfallwirtschaftsgesellschaft Herzogtum Lauenburg 
mbH 

 Die aufgeführten Vorschriften, Mitteilungen und Hinweise können bei dem Entsorgungs- und 
Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) sowie bei der Stadtverwaltung Landau erfragt werden. 

15 Hinweise zum erdbebensicheren Bauen 

 Landau liegt geologisch gesehen im Oberrheingraben, der aufgrund regelmäßig auftretender 
natürlicher Erbeben als seismologisch aktive Region bekannt ist. Seismotektonisch wird der 
Oberrheingraben in drei Zonen unterteilt, wobei Landau mit der Zone I in der am schwächsten 
seismisch aktiven Zone liegt. Demnach ist festzuhalten, dass der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes - wie auch das übrige Stadtgebiet - innerhalb einer Erdbebenzone liegt und 
Erdbeben nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können. 

 Auf die Vorschriften der DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten. Lastannahmen, 
Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“ sowie der DIN 4150-1 bis -3 „Erschütte-
rungen im Bauwesen“ wird daher hingewiesen. 

Erdbebenzonen in Deutschland auf Basis der DIN 4149 
(Quelle: DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten. Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Hoch-
bauten“, 2005) 

16 Hinweise zu den der Planung zugrunde liegenden Vorschriften 

 Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) können bei der Stadt Landau, Stadtbauamt, Abteilung Stadtplanung und Stadt-
entwicklung (Königstraße 21, 76829 Landau) eingesehen werden. 
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D PFLANZLISTE 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht ab-
schließend. Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Ver-
wendung von möglichst einheimischen Gehölzen. 

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gemäß den Gütebestimmungen des BdB (Bund deut-
scher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der angegebenen 
Mindestqualität oder höher durchzuführen. 

Für die Gartenflächen können auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte darauf geachtet 
werden, dass möglichst robuste und einfach blühende Arten und Sorten gepflanzt werden. Qualifi-
zierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an. 

Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47 
LNRG) ist zu achten. 

1 Begrünung des Baugrundstücks - Bäume - 

Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 14 bis 16 cm, mit Ballen 

Mindestgröße von Pflanzbeeten: 8 qm (mit einer Mindestbreite von 1,50 m) 

Acer campestre Feld-Ahorn Pyrus pyraster Wildbirne 

Acer platanoides Spitz-Ahorn Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle Sorbus torminalis Elsbeere 

Carpinus betulus Hainbuche Tilia cordata Winter-Linde 

Malus silvestris Wildapfel 

2 Begrünung des Baugrundstücks - Sträucher - 

Pflanzqualität: Strauch, verpflanzt, Höhe 125 bis 150 cm 

Cornus mas Kornelkirsche Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Cornus sanguinea Hartriegel Rosa canina Hundsrose 

Corylus avellana Haselnuss Rosa rubiginosa Weinrose 

Euonimus europaeus Pfaffenhütchen Rosa spinosissima Bibernellrose 

Ligustrum vulgare Liguster 

3 Begrünung von Stellplätzen auf dem Baugrundstück 

Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 16 bis 18 cm, mit Ballen 

Mindestgröße von Pflanzbeeten: 8 qm (mit einer Mindestbreite von 1,50 m) 

Acer campestre Feld-Ahorn Pyrus pyraster Wildbirne 

Acer platanoides Spitz-Ahorn Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle Sorbus torminalis Elsbeere 

Carpinus betulus Hainbuche Tilia cordata Winter-Linde 

Malus silvestris Wildapfel 


